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(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat vor einem Notar, 
der Seekammer in einer Havarieverhandlung oder vor dem 
Patentamt begeht.

1. Das Recht aller Bürger auf Teilnahm e an der Rechtspflege um faßt 
in bestim m ten Fällen die Pflicht zur M itw irkung und U nterstützung

der Tätigkeit der Rechtspflegeorgane. Da die Richtigkeit und Gesetzlich
keit ih rer Entscheidungen durch Aussagen der Beteiligten oder anderer 
B ürger beeinflußt werden, ist es staatsbürgerliche Pflicht jedes Bürgers, 
gegenüber den Gerichten zur Sicherung der Erforschung der objektiven 
W ahrheit und einer gerechten U rteilsfindung wahrheitsgemäße Aussagen 
zu machen. Zu ih rer Sicherung w erden deshalb bei einem  bestim m ten P er
sonenkreis vorsätzlich falsche Aussagen vor Gericht m it S trafe bedroht.

§ 230 regelt zunächst die str. Verantw. wegen vorsätzlich falscher oder 
unvollständiger Aussage eines Zeugen oder Sachverständigen vor Gericht.

2. Eine besondere Stellung nim m t dabei der Vertreter des Kollektivs 
ein. Er übt im S trafverfahren eine D oppelfunktion aus. E r hat die

A uffassung des Kollektivs zur S traftat, zur Persönlichkeit des Täters und 
zu den erforderlichen Erziehungsm aßnahm en darzulegen (vgl. § 36 StPO). 
Seine Aussagen können jedoch, soweit sie M itteilungen von Tatsachen zum 
Inhalt haben, ebenfalls Bew eism ittel sein (vgl. § 24 Abs. 2 StPO). Insoweit 
ist der K ollektivvertreter Zeuge. Er ist dann als solcher zu belehren, zu 
vernehm en und bei vorsätzlich falscher Aussage insoweit nach § 230 stra f
rechtlich verantw ortlich.

3. Durch die falsche oder unvollständige Aussage kann das Gericht in 
der W ahrheitsfindung getäuscht werden. Bei der Nichtaussage w ird

zw ar die A rbeit des Gerichts evtl, erschwert, es unterliegt aber keiner 
Täuschung oder Ablenkung. Eine Zeugenaussage ist demzufolge nicht e r 
zwingbar, die Nichtaussage un terliegt nicht der B estrafung nach § 230 und 
kann auch nicht durch andere M aßnahm en (z. B. O rdnungsstrafe des Ge
richts) geahndet werden. Zu prüfen ist u. U. die E rfüllung des § 233. 
G leicherm aßen ist die unvollständige Aussage einer Prozeßpartei nicht 
strafbar, wenn sie un te r ausdrücklicher Berufung auf das A ussagever
w eigerungsrecht unvollständig erfolgt.

Neu in den T atbestand aufgenom m en w urde die vorsätzlich falsche 
Übersetzung eines Dolmetschers, die dam it der falschen Aussage eines 
Zeugen oder Sachverständigen gleichgesetzt w ird.

4. § 230 erfaß t nu r falsche Aussagen vor einem  Gericht (Kreisgericht, 
Bezirksgericht, M ilitärgericht, M ilitärobergericht, Oberstes Gericht).

Dies entspricht der besonderen Rolle und Bedeutung der gerichtlichen 
V erhandlung zur E rm ittlung der W ahrheit eines Sachverhalts. Falsche 
Aussagen vor dem Staatlichen V ertragsgericht (als einem  Organ des Mi
nisterrates der DDR), den gesellschaftlichen Gerichten, der Volkspolizei, 
der S taatsanw altschaft w erden nicht erfaßt. D am it w ird  vom Gesetz die 
besondere S tellung des Gerichts hervorgehoben und der Verwirklichung


